Stadtgemeinde Dürnstein
3601 Dürnstein 25
Tel.: 02711/219, E-Mail: office@duernstein.gv.at 
Dürnstein, DATUM 2026 
Bestätigung der Heurigenanmeldung 

	Name/Betrieb:
	

	Adresse:
	


meldet gemäß § 8 NÖ Buschenschankgesetz, LGBl. 7045 in der derzeit geltenden Fassung, die Ausübung des Buschenschankes
	vom
	
	bis
	

	
	bei der Heurigenadresse
	in
	


an und wird 

	aus eigener Fechsung der Erzeugungsstätte in
	


voraussichtlich folgende Getränke (Menge und Gattung im Sinne des § 2 leg. cit.) entgeltlich ausschenken:
	
	Liter
	Sorte
	€/Liter
	
	Liter
	Sorte
	€/Liter

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


Obgenannte erklären ausdrücklich, dass das NÖ Buschenschankgesetz, LGBl. 7045 in der derzeit geltenden Fassung, im Besonderen den Zukauf laut § 3 leg. cit., zur Kenntnis genommen wurde.

Eine Verwaltungsabgabe von € 4,15 zuzüglich der Bundesgebühr von € 21,00, das sind insgesamt          € 25,15 wurden am heutigen Tage bar bezahlt.
Gemäß § 9 NÖ Buschenschankgesetz, LGBl. 7045 in der derzeit geltenden Fassung, wird vom Bürgermeister der Stadtgemeinde Dürnstein bestätigt, dass die Anmeldung des Buschenschankes mit oben angeführtem Wortlaut am DATUM erfolgt ist.
